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§ 9 UVP-G 2000 Öffentliche Auflage
 UVP-G 2000 - Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.03.2023

1. (1)Die Behörde hat der Standortgemeinde den Genehmigungsantrag, die in § 5 Abs. 1 genannten Unterlagen und

die Umweltverträglichkeitserklärung, soweit technisch verfügbar und möglich, in elektronischer Form zu

übermitteln. Diese sind bei der Behörde und bei der Gemeinde mindestens sechs Wochen lang zur öffentlichen

Einsicht, soweit technisch möglich, in elektronischer Form bereitzustellen, und auf Verlangen ist Einsicht in einer

technisch geeigneten Form zu gewähren.

2. (2)Bei Vorhaben, die sich auf mindestens fünf Standortgemeinden erstrecken, ist es zulässig, die in Abs. 1

genannten Unterlagen nur bei der Behörde, in der Bezirksverwaltungsbehörde und in einer von der Behörde zu

bestimmenden Standortgemeinde für jeden vom Vorhaben berührten Bezirk aufzulegen.

3. (3)Die Behörde hat das Vorhaben im Internet auf der Website der Behörde, in einer im Bundesland weit

verbreiteten Tageszeitung sowie in einer weiteren, in den betroffenen Gemeinden gemäß § 19 Abs. 3 verbreiteten

periodisch erscheinenden Zeitung kundzumachen. Diese Kundmachung hat jedenfalls zu enthalten:

1. 1.den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens,

2. 2.die Tatsache, dass das Vorhaben Gegenstand einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist, welche Behörde zur

Entscheidung zuständig ist, die Art der möglichen Entscheidung und, falls zutreffend, dass voraussichtlich

ein grenzüberschreitendes UVP-Verfahren nach § 10 durchzuführen ist,

3. 3.einen Hinweis, wenn das Verfahren als Großverfahren geführt wird,

4. 4.Ort und Zeit der möglichen Einsichtnahme,

5. 5.einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 jedermann offen stehende Möglichkeit zur Stellungnahme und darauf,

dass Personengruppen durch eine gemeinsame Stellungnahme gemäß § 19 Abs. 4 Parteistellung als

Bürgerinitiative erlangen können und

6. 6.einen Hinweis, dass Einwendungen bei der Behörde schriftlich innerhalb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zu

erheben sind und Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde

schriftlich Einwendungen erheben.

Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem Vorhaben kundgemacht werden.

4. (4)Der Kundmachung im Internet sind jedenfalls der Genehmigungsantrag, eine Kurzbeschreibung des Vorhabens

und die Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung gemäß § 6 Abs. 1 Z 6 anzuschließen. Diese im

Internet veröffentlichten Daten sind bis zur Rechtskraft des verfahrensbeendenden Bescheides online zu halten.

5. (5)Jedermann kann innerhalb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zum Vorhaben und zur

Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellungnahme an die Behörde abgeben.

6. (6)Einwendungen sind bei der Behörde schriftlich innerhalb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zu erheben. Personen

verlieren ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen erheben.

In Kraft seit 23.03.2023 bis 31.12.9999
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